Übersichtstabelle zu Fahrgeräuschgrenzwerten 

	Art des Fahrzeugs
	bei der Zulassung des KFZ in der Zeit
(höchstzulässiges Fahrgeräusch in dB(B) / DIN-Phon)

	
	bis 14.09.1953
	vom 14.09.1953
bis 20.05.1956
	vom 21.05.1956
bis 31.12.1956
	vom 01.01.1957
bis 31.12.1958
	vom 01.01.1958
bis 12.09.1966
	vom 13.09.1966
bis 30.09.1983
	vom 01.10.1983
bis 30.09.1990
	vom 01.10.1990
bis voraus. 30.09.1995

	Krafträder bis 250ccm
	88
	85
	82
	80
	80
	84
	86
	82

	über 250ccm
	90
	87
	84
	82
	82
	84
	86
	82

	Zweitakter
	90
	85
	82
	80
	80
	84
	86
	82


zum Verständnis der Tabelle:
- 1958, 1983, 1990 änderte sich das Meßverfahren, daher scheinen jüngere Fahrzeuge lauter sein zu dürfen...
- bis 1966 wurde in DIN-Phon gemessen 
Wann trat welche Änderung in Kraft? 

Anzuwendende Geräuschrichtlinien für das erstmalige Inverkehrbringen: 

14.09.1953: Rili v. 14.09.1953
01.01.1959: Rili v. 14.07.1958
13.09.1966: Rili v. 13.09.1966
01.10.1983: Rili v. 07.11.1980
01.12.1984: Anlage XX 

jeweils Fassung der RL 78/1015/EWG:
01.10.1988: RL 87/56/EWG
01.04.1994: RL 89/235/EWG 

Standgeräusch 

Für das Standgeräusch existieren keine Grenzwerte. Es wird nur gemessen und eingetragen.
Bis 07.11.1980 wurde dieses aus 7m Entfernung, danach als Nahfeldmessung aus 0.5m und 45 Grad hinter dem Schalldämpfer gemessen.
Die Standgeräusche dienen als Anhaltspunkt. Von einem erhöhten Standgeräuschwert kann auf ebenfalls erhöhte Fahrgeräusche geschlossen werden.
Will die Polizei vor Ort eine Standgeräuschmessung für KFZ mit Baujahr vor dem 07.11.1980 durchführen, gilt folgendes:
Auf den eingetragenen Wert werden 21dB(A) und 5 dB(A) Toleranz, also 26dB(A) aufaddiert.
Beispiel für eine 53er BMW mit eingetragenen 84db(A), bei der in der Nahfeldmessung vor Ort 105dB(A) gemessen wurden: 84dB(A)+26dB(A)=110dB(A) erlaubt - also legal. 

Zusätze in den Fahrzeugpapieren

D: steht für 'DIN-Phon' bei Baujahren bis 13.09.1966, da Phon-Werte kaum von Dezibel-Werten abweichen, kann heute auch mit Dezibel-Meßgeräten nach alten Methoden gemessen werden.
N: steht für 'nationale Vorschrift' bei Baujahren bis 07.11.1980, kann auch weggelassen werden
P: wie 'Polizei' bei Baujahren bis 16.11.1984, gibt an, daß das Standgeräusch in einer Nahfeldmessung ermittelt werden kann
E: steht für 'EG-Richtlinie'


Das Hoch- und Tiefpassfilter 

Im Idealfall kann man einen Auspuff konstruieren, der den Abgasen allmählich die Energie entzieht und so für einen gleichmäßigen Strom ins Freie sorgt. Allerdings ist dies praktisch nur bei Stationärmotoren zu realisieren. Denn eine Auspuffanlage müßte für hohe Drehzahlen völlig anders konzipiert werden als für niedrige.
Eine Möglichkeit besteht im Einbau eines Tiefpaßfilters, den die Abgase durchlaufen müssen. Sie gelangen dabei durch mehrere Kammern. In jeder einzelnen dehnen sie sich aus und verlieren dabei an Energie bei gleichzeitiger Abkühlung. Der Tiefpassschalldämpfer 'sperrt' die hohen Töne und lässt die tiefen Frequenzen durch.
Beim Hochpassfilter müssen die Gase durch viele kleine Bohrungen ihren Weg ins Freie finden. Vor allem die tiefen Töne lassen sich durch dieses System stark dämpfen.
Die Konzeption der Dämpfer lässt schon auf ihren Einsatzbereich schließen:
Der Tiefpassschalldämpfer eignet sich naturgemäß für den Anbau an Zweitaktern, da er ihre relativ hohen Töne gut filtert.
Dagegen ist der Hochpassdämpfer besser für nicht allzu hoch drehende Viertaktmotoren geeignet.
Die Kombination beider Systeme zeigt das Bild mit der Auspuffanlage der Zündapp-Elastic.
Da die Auspuffanlage nur ein Teil der gesamten Motorabstimmung ist, lassen sich Endtöpfe nicht beliebig ersetzen.
Inzwischen gibt es für viele klassische Motorräder optisch gut gemachte Nachbauten, deren Innenleben sich aber oft von den aufwendigen Originalanlagen vollkommen unterscheidet. Meist ist ein Leistungsmangel die Folge.

Das Megaphon 

	Im klassischen Rennsport sieht man häufig diese "Megaphon" genannten Auspufftöpfe. Der Sinn ist nicht etwa eine Verbesserung des Sounds, sondern diese Auspuffform soll dem Motor zu Mehrleistung verhelfen. 

	Das Auspuffrohrende wirkt wie eine Abrisskante für den Abgasstrom. Die auftretenden Verwirbelungen schnüren den Abgasstrom ein, sodass der effektive Querschnitt der Austrittsöffnung bei einem zylindrischen Auspuff geringer ist als der eigentliche Auspuffquerschnitt. 

	Wird die Austrittsöffnung nun konisch erweitert, kann der effektive Querschnitt nach der Einschnürung durch die Verwirbelung dem eigentlichen Auspuffquerschnitt angepasst werden. 

	Platziert man in einen stärker erweiterten Konus Dämmmaterial, kann eine Absorptionsdämpfung erfolgen, ohne dass der Abgasstrom behindert wird. 

	Wird der Konus stark erweitert, kann der Abgasstrom schon im Auspuff abreißen und es treten bereits im Auspuff Verwirbelungen aus. Diese erzeugen einen Unterdruck, der zu einer besseren Zylinderfüllung führen kann. Je nachdem, wie stark der Konus erweitert ist, treten diese Effekte bei verschiedenen Drehzahlen auf. 


So muss die Polizei messen 

Bevor eine Standgeräuschmessung am Motorrad durchgeführt wird, muss der Beamte erst das Umgebungsgeräusch messen. Liegt dies weniger als 10dB(A) unter dem späteren Messwert, so ist die Messung ungültig. Zur eigentlichen Standgeräuschmessung muss sich das Messgerät im 45-Grad-Winkel rund 50 Zentimeter hinter dem Schalldämpfer des Motorrads befinden. Die Messung muss auf einer freien Asphaltfläche durchgeführt werden, es dürfen keine Mauern oder andere Schallreflektoren in unmittelbarer Nähe sein.
Motorräder mit einer Nenndrehzahl von über 5000/min werden bei halber Nenndrehzahl, solche mit Nenndrehzahl bis 5000/min bei Dreiviertel der Nenndrehzahl gemessen.
Dabei wird erst die Drehzahl konstant gehalten, dann abrupt Gas weggenommen. Der lauteste Messwert gilt.
Wenn kein Drehzahlmesser am Motorrad ist, muss die Polizei einen Drehzahlmesser anbringen und am Zündkabel anschließen. Alle Messwerte, auch das Umgebungsgeräusch, müssen protokolliert werden. 

diverses aus MOTORRAD 21/1998: 

"Vorraussetzung für die rechtmäßige Sicherstellung (eines Motorrades) ist, dass der Polizist zumindest den hinreichenden Verdacht hat, dass das Motorrad eine Gefahr für andere oder für die Umwelt darstellt.", sagt der Berliner Anwalt Carsten Hoenig, Tel. 030/32702880.
Außer mit einem formalen Widerspruch kann man sich in einer solchen Situation nicht wehren. Der Jurist: "Ein Widerspruch wird von den Polizisten an der sofortigen Sicherstellung aber nicht hindern, da er als Rechtsmittel keine aufschiebende Wirkung hat. Langfristig bleibt nur der Weg zum Gericht." Und die vage Hoffnung auf einen Formfehler im Messprotokoll.(siehe 'So muss die Polizei messen')
Kann ein Anwalt dieses nachweisen, sind Messung und Bußgeld (bis 150 Mark und drei Punkte) hinfällig, alle anderen Kosten trägt das Land. 

Interview mit Manfred Woll, Homologations-Experte und Leiter der TÜV-Prüfstelle Landau/Pfalz:
?: Messen kann die Polizei vor Ort nur das Standgeräusch eines Motorrads. Für den Gesetzgeber ist aber das Fahrgeräusch für die Straßenverkehrszulässigkeit entscheidend. Was legitimiert die Polizei, ein Motorrad aufgrund einer Standgeräuschmessung zu beanstanden, im Extremfall zu beschlagnahmen beziehungsweise den Halter zum Abschrauben des Schalldämpfers zu verpflichten?
!: Die Polizei kann vor Ort nur die Vorschriftsmäßigkeit der montierten Auspuffanlage überprüfen. Dazu dient der im Fahrzeugschein eingetragene Standgeräuschwert. Wird der um mehr als fünf Dezibel überschritten - sei es durch Korrosion, Beschädigung oder Manipulation -, entspricht das Motorrad nicht mehr den Vorschriften. Wenn eine andere, vom Fahrzeugschein abweichende Auspuffanlage montiert ist, kann es sehr wohl sein, dass diese eintragungsfähig ist, obwohl sie im Moment beanstandet werden muss. Dafür ist aber das Fahrgeräusch ausschlaggebend, und das kann vor Ort von der Polizei nicht ermittelt werden. 

?: Darf die Polizei ein Motorrad beschlagnahmen allein aufgrund des bestehenden Verdachts einer Manipulation am Auspuff, die nicht durch eine Geräuschmessung untermauert ist?
Wenn der begründete Verdacht auf die Überschreitung der Geräuschwerte besteht, ist dies ein Umweltrelevanter Punkt, ebenso wie das Abgasverhalten. In diesen Fällen liegt gemäß Paragraph 19 der StVZO immer ein Erlöschen der Betriebserlaubnis vor. Damit ist eine Sicherstellung des Motorrades durch die Polizei jederzeit möglich. 

?: Wie aussagekräftig sind sogenannte EG-BE über die tatsächliche Zulässigkeit von Nachrüstanlagen?
!: Sinn einer Allgemeinen Betriebserlaubnis (ABE) oder Europa-Betriebserlaubnis (EG-BE) ist der, dass der Halter dieses Teil anbaut und weiter nichts zu veranlassen braucht. Die aufgeprägte Prüfnummer besagt, dass der Topf bei der Typprüfung die Vorgaben erfüllt hat. Wenn dieser Topf nun durch Korrosion, Beschädigung oder Manipulation zu laut wird, gilt wiederum, was ich bereits eingangs erwähnt habe. Aber auch wenn der Topf schon im Neuzustand wegen eventueller Fertigungsfehler zu laut wäre, bliebe der Halter verantwortlich und wäre bei der ganzen Sache der Dumme. 

?: Wie steht es um die Zulässigkeit älterer Motorräder mit entsprechend lauten Auspuffanlagen, zum Beispiel einer Harley aus den 50er oder einer Ducati aus den 70er Jahren ?
!: Das Erstzulassungsdatum aus den Papieren ist maßgebend. Wenn zum Zulassungszeitpunkt andere Messwerte und Meßmethoden galten, genießen die Besitzer dieser Maschinen Besitzstandsschutz. Die heute durchgeführte Nahfeldgeräuschmessung gibt es erst seit Anfang der 80er Jahre. Früher wurde aus sieben Metern Entfernung gemessen. Motorräder mit Erstzulassung bis Ende der 70er Jahre sind vor Ort durch die Polizei nur schwer zu packen. 

Bis 1966 wurde die Lautstärke in Phon gemessen. 



